
 
 
Bürgermeister/in Beigeordnete/r Fachbereichsleiter/in 
 
Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder hat in ihrer         Sitzung am  
den empfohlenen Beschluss mit  Änderung(en) und  Ergänzung(en)  gefasst  nicht gefasst.  
 
 
F.d.R.d.A. 

Vorlage 
 ⌧ öffentlich 
   nichtöffentlich Vorlage-Nr.: 

Der Bürgermeister 
Fachbereich: 
Bildung, Jugend, Kultur 
und Sport 
 
 
 

zur Vorberatung an:  Hauptausschuss 
   Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss 
   Stadtentwicklungs-, Bau- und Wirtschaftsausschuss 
  ⌧ Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss 
   Bühnenausschuss 
   Ortsbeiräte/Ortsbeirat: 

zur Unterrichtung an:   Personalrat Datum: 01. Dez. 2004  
zum Beschluss an:  Hauptausschuss 
  ⌧ Stadtverordnetenversammlung 

 
Betreff:  Wahlfreiheit für Grundschulen 
 

Beschlussentwurf:    
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt keine deckungsgleichen Schulbezirke für die 
Grundschulen der Stadt Schwedt/Oder zu bilden. 

Finanzielle Auswirkungen: 
⌧ keine   im Verwaltungshaushalt  im Vermögenshaushalt 

 Die Mittel sind im Haushaltsplan eingestellt.  Die Mittel werden im Haushaltsplan eingestellt. 
Einnahmen: Ausgaben: Haushaltsstelle: Haushaltsjahr: 
 
 
 

 Die Mittel stehen nicht zur Verfügung.  
 Die Mittel stehen nur in folgender Höhe zur Verfügung: 
 Mindereinnahmen werden in folgender Höhe wirksam: 

Deckungsvorschlag: 
 
Datum/Unterschrift Kämmerer/Kämmerin: 

 
 

FO
 0

1/
01

90
-D

O
C

  0
1/

20
02

  

225/04



Begründung: 
 
Das Brandenburgische Schulgesetz legt in § 106 fest, dass für jede Grundschule unter 
Berücksichtigung der genehmigten Schulentwicklungsplanung der Schulbezirk bestimmt wird, für 
den die Schule örtlich zuständig ist.  
Die Festlegung des Schulbezirks soll dem Schulträger die Möglichkeit eröffnen, die 
Schülerströme so zu steuern, dass ein optimaler Schulbetrieb und eine ausgeglichene Auslastung 
der Schulgebäude gegeben ist. Dagegen dient sie nicht der Sicherung von Rechten der 
Schulpflichtigen oder ihrer Eltern, es besteht kein Anspruch, die zuständige Schule besuchen zu 
dürfen. 
Mit der Neufassung des Brandenburgischen Schulgesetzes am 10. Juli 2002 wurde die 
Möglichkeit eröffnet, deckungsgleiche Schulbezirke festzulegen. Diese Regelung war und ist 
umstritten, liegen doch die Interessen der Eltern nach Wahlfreiheit und der Schulträger nach 
Steuerungsmöglichkeiten weit auseinander. Es ist aber ein Instrument geschaffen worden, vor Ort 
in den Gemeinden abzuwägen, ob nachteilige Auswirkungen auf die Schulstruktur vorliegen, wie 
z.B. die Gefährdung des Bestandes einer Schule zur wohnungsnahen Versorgung oder hohe 
Klassenfrequenzen in einer stark nachgefragten Schule. 
Das Brandenburgische Schulgesetz legt in § 91 Abs. 3 Nr. 2 fest, dass Schule und die 
Schulkonferenz bei der Festlegung und Änderung der Schulbezirke zu beteiligen sind. Mit 
Schreiben vom 29. September 2004 hat der Schulträger alle Grundschulen über den Beschluss der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schwedt/Oder Nr. 156/07/04 informiert und um 
Stellungnahme gebeten. 
Alle vier Schwedter Grundschulen und ihre Schulkonferenzen, die sich aus Eltern, Lehrern und 
Schülern zusammensetzen,  haben eine Stellungnahme (s. Anlage) abgegeben und lehnen die 
Bildung deckungsgleicher Schulbezirke grundsätzlich bzw. zum jetzigen Zeitpunkt ab. 
Als Gründe wurden angeführt:  

-    Schulweg, „kurze Wege für kurze Beine“, 
- Sozialstruktur entwickelt sich nachteilig, 
- keine ausgeglichenen Klassenfrequenzen in der Stadt, 
- Modalitäten des Auswahlverfahrens führen zu Ungerechtigkeiten und 

Konflikten, 
- geringe Chancen für die Schulen sich gleichberechtigt zu entwickeln, 
- Traditionen und 
- das Aufarbeiten der Schulschließungen. 

 
Aus Sicht der Schulen und der Verwaltung überwiegen die Nachteile bei der Bildung von 
deckungsgleichen Schulbezirken in Schwedt/Oder. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


